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2. Im Absatz „1.2 Sitzungsgeld“ wird folgender 
Absatz 1.2.2 eingefügt:

„1.2.2
Die Bayerische Landesärztekammer geht davon 
aus, dass Leistungen nach dieser Reisekostenord-
nung nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Sollte 
die Finanzverwaltung künftig eine gegenteilige 
Auffassung vertreten, werden die Umsatzsteuer 
sowie die entsprechenden Umsatzsteuernachzah-
lungen und steuerliche Nebenleistungen zusätz- 
lich vergütet. Voraussetzung hierfür ist der Nach-
weis durch die Vorlage des entsprechenden be-
stands- oder rechtskräftigen Steuerbescheids.“

II.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2020 
in Kraft.

München, den 13. Oktober 2019 
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Ausgefertigt, München den 22. Oktober 2019, 
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Satzung über den Nachweis zu 
erfüllender Fortbildungspflicht 
von Ärzten im öffentlichen Ret-
tungsdienst

Der 78. Bayerische Ärztetag hat am 13. Ok- 
tober 2019 folgende Änderung (Nr. 9/2) der 
Satzung über den Nachweis zu erfüllender 
Fortbildungspflicht von Ärzten im öffent-
lichen Rettungsdienst i. d. F. der Bekannt-
machung vom 1. Januar 2016 („Baye-
risches Ärzteblatt“ 12/2015, Seite 670 f.) 
beschlossen:

I. 

„In § 3 wird folgender Satz angefügt:
„Zum Nachweis der fachspezifischen Fortbil-
dungspunkte sind Selbststudiumspunkte aus-
geschlossen.“

II.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.“

München, den 13. Oktober 2019 
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Ausgefertigt, München den 22. Oktober 2019, 
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Ausgefertigt, München den 5. November 2019, 
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Meldeordnung der Bayerischen 
Landesärztekammer

Der 78. Bayerische Ärztetag hat am 13. Ok- 
tober 2019 folgende Änderung der Mel-
deordnung der Bayerischen Landesärzte-
kammer i. d. F. der Bekanntmachung vom 
27. August 2007, zuletzt geändert am 
25. Oktober 2015 („Bayerisches Ärzteblatt“ 
12/2015, Seite 669 f.), beschlossen:

I.

In § 5 Abs. 1 werden im Buchstabe b) nach dem 
Wort „Praxisanschrift“ die Worte „die Sprech-
zeiten gemäß § 17 Abs. 4 3. Spiegelstrich der 
Berufsordnung für die Ärzte Bayerns“ eingefügt.

II.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

München, den 13. Oktober 2019 
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Ausgefertigt, München den 22. Oktober 2019, 
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Reisekostenordnung der 
Bayerischen Landesärztekammer

Die Reisekostenordnung der Bayerischen 
Landesärztekammer, zuletzt geändert am  
16. Oktober 2011 („Bayerisches Ärzte-
blatt“ 12/2011, Seite 732), wird gemäß den 
Beschlüssen Nr. 7/7, Nr. 7/4 und Nr. 7/1-II. 
wie folgt geändert:

I.

„1. Absatz 1.1.3 erhält folgende neue Fassung: 

„1.1.3 Fahrtkosten

Für jeden zurückgelegten Kilometer werden 
€ 0,40 erstattet. Hierbei ist die kürzest mögliche 
Fahrtstrecke zu wählen.

Funktionsträger und Delegierte der Bayerischen 
Landesärztekammer wählen für Reisen im Auftrag 
der Kammer grundsätzlich das Verkehrsmittel, 
das die Umwelt am wenigsten belastet.“

Das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege hat mit Be-
scheid vom 29. Oktober 2019, G32a-
G8507.2-2019/4-2, die Änderungen ge-
nehmigt.

„I.

1. In Nr. 5.1 und Nr. 5.2 des Gebührenverzeich-
nisses – Anlage zur Gebührensatzung – werden 
in der rechten Spalte „Gebühr €“ die Wörter „pro 
Antrag“ jeweils durch die Wörter „pro Seminar/
Fortbildungsveranstaltung“ ersetzt.

2.
a) In Nr. 6 wird der Wortlaut in der Spalte „Ge-

genstand“ wie folgt neu gefasst:
 „Fachkunden nach Strahlenschutzverordnung“

b) Nr. 6.1 wird wie folgt geändert:

ba) Die Spalte „Gegenstand“ wird wie folgt neu 
gefasst:

 „Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz 
nach Strahlenschutzverordnung (Röntgen)“

bb) Darunter wird in einer neuen Zeile folgende 
Strichaufzählung eingefügt:

 „– mit Prüfung“

bc) In der Spalte „Gebühr €“ wird der Strichauf-
zählung die Angabe „130,-- (zusätzlich)“ hin-
zugefügt.

c) Nr. 6.2 wird wie folgt geändert:

ca) Der Wortlaut in der Spalte „Gegenstand“ wird 
wie folgt neu gefasst:

 „Erwerb der Fachkundebescheinigung nach 
Strahlenschutzverordnung (Nuklearmedizin/
Strahlentherapie)“ 

 und

cb) in der zweiten Strichaufzählung werden die 
Worte „ohne Prüfung oder falls“ gestrichen 

 sowie
cc) in der ersten Zeile der Spalte „Gebühr €“ wird 

die Angabe „100,--“ gestrichen.

3. In Nr. 8.4 werden in der Spalte „Gebühr €“ 
die Zahl 1 durch die Zahl 5 und die Zahl 12 
durch die Zahl 30 ersetzt.

II.

Diese Änderungen der Gebührensatzung treten 
am 1. Januar 2020 in Kraft.“

München, den 13. Oktober 2019 
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident


